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Gutachten im Abrufdienst
Fol gen de Gut ach ten kön nen Sie über unseren Gutach-
ten-Abrufdienst im Internet unter: 

http://www.dnoti.de

abrufen. In diesem frei zugänglichen Bereich können 
die Gutachten über die Gutachten-Abrufnummer oder 
mit Titelschlagworten aufgefunden werden. Dies gilt 
ebenfalls für die bisherigen Abruf-Gutachten.

BGB § 1030 
Vorbehalt eines Quotennießbrauchs bei Übertra-
gung eines vermieteten Grundstücks; Schicksal des 
Mietvertrags
Abruf-Nr.: 191011

FamFG § 378 
Möglichkeit der Vorlage einer originär elektroni-
schen Eigenurkunde beim Handelsregister
Abruf-Nr.: 189082

Rechtsprechungen
HGB §  12; BGB §  129 Abs. 1 S. 1; BeurkG §  40 
Abs. 1
Keine Gleichwertigkeit einer Unterschriftbeglaubi-
gung mittels Fernbeglaubigung (Ab gleich der Unter-
schrift)

Eine B eglaubigung lediglich aufgrund eines Ab-
gleichs der Unterschrift mit einer Unterschrifts-
probe durch einen ausländischen Notar (hier: 
Schweiz) stellt keine Identitätsprüfung i.  S.  d. 
deutschen Rechts dar, sodass eine formwahren-
de Substitution der öff entlichen Beglaubigung 
ausscheidet. 

(Leitsatz der DNotI-Redaktion)

OLG Karlsruhe, Beschl. v. 20.4.2022 – 1 W 25/22 (Wx)

Problem
Durch Beschluss der Alleingesellschafterin wurde ein 
neuer Geschäftsführer bei einer deutschen GmbH 
bestellt. Die entsprechende Handelsregisteranmel-
dung wurde von einem Schweizer Notar beglaubigt, 
ohne dass der Beteiligte die Unterschrift in dessen 
Gegenwart geleistet oder anerkannt hätte. Vielmehr 
wurde die Unterschrift nur mit einer vorhandenen 
Unterschriftsprobe abgeglichen. Eine Unterschrift-
beglaubigung nach deutschem Recht lehnten die 

Beteiligten – trotz Hinweis des Verfahrensbevoll-
mächtigten – ab. Das Registergericht wies mit Zwi-
schenverfügung darauf hin, dass die Beglaubigung 
der Unterschrift nicht den deutschen Formerforder-
nissen entspreche. Hiergegen richtet sich die eingelegte 
Beschwerde. 

Entscheidung
Das OLG kommt zu dem Ergebnis, dass die von dem 
Schweizer Notar beglaubigte Erklärung nicht dem 
Formerfordernis des § 12 Abs. 1 S. 1 HGB entspreche. 
Grundsätzlich komme eine Unterschriftbeglaubigung 
durch einen ausländischen Notar in Betracht, allerdings 
nur dann, wenn die ausländische Urkundsperson nach 
Vorbild und Stellung im Rechtsleben eine Tätigkeit 
ausübe, die dem deutschen Notar in seiner Funktion 
gleichkomme und für die Errichtung der Ur kunde ein 
Verfahrensrecht zu beachten habe, das den tragenden 
Grundsätzen des deutschen Beurkundungsrechts ent-
spreche. Beglaubigungsformen, die dem deutschen Ver-
fahrensrecht (§ 40 BeurkG) nicht entsprechen, erfüllten 
trotz der Fungibilität der Urkundsperson das nach der 
lex fori maßgeblich deutsche Formerfordernis nicht. Es 
fehle insofern an einer dem deutschen Recht entspre-
chenden Identitätsprüfung, sodass der Sinn und Zweck 
des Beglaubigungs erfordernisses nicht gewahrt werden 
könne und somit eine formwahrende Substitution aus-
scheide.

Praxishinweis
Grundsätzlich sind an die Erfordernisse der „Gleich-
wertigkeit“ einer Unterschriftsbeglaubigung keine all-
zu hohen Anforderungen zu stellen. Nicht dem Sinn 
und Zweck der öff entlichen Beglaubigung entsprechen 
aber solche Beglaubigungen, bei denen eine Identitäts-
prüfung gar nicht oder aufgrund vollständig unsiche-
rer Identifi zierungsgrundlage vorgenommen wird (vgl. 
schon KG DNotI-Report 2022, 69 und das Gutachten 
DNotI-Report 2020, 121). 

BGB §§ 280 Abs. 1 u. 3, 281 Abs. 1 u. 2, 437 Nr. 3, 
439 Abs. 2, 444
(Keine) Beteiligung des Käufers an den Kosten der 
Nachbesserung nach den Grundsät zen „neu für alt“

1. Eine Beteiligung des Käufers an den Kosten der 
Nachbesserung einer (gebrauchten) mangelhaften 
Kaufsache nach den Grundsätzen eines Abzugs „neu 
für alt“ scheidet aus, wenn sich der Vorteil des Käu-
fers darin erschöpft, dass die Kaufsache durch den 
zur Mangelbeseitigung erforderlichen Ersatz eines 
mangelhaften Teils durch ein neues Teil einen Wert-



   DNotI-Report  13/2022 103

zuwachs erfährt oder dass der Käufer durch die län-
gere Lebensdauer des ersetz ten Teils Aufwendungen 
erspart. 

2. Für einen Anspruch auf Schadensersatz statt der 
Leistung in Höhe der voraussichtlich er forderlichen 
Mängelbeseitigungskosten nach § 437 Nr. 3, § 280 
Abs. 1 und 3, § 281 Abs. 1 BGB gilt das Gleiche, und 
zwar auch dann, wenn die Nachbesserung wegen des 
arglistigen Verschweigens des Mangels nicht ange-
boten werden muss (hier: Kosten für die Erneuerung 
einer mangelhaften Kellerabdichtung).

BGH, Urt. v. 13.5.2022 – V ZR 231/20

Problem
Im Jahr 2010 verkauften die Beklagten an die Kläger 
ein mit einem 1979 errichteten Reihenhaus bebautes 
Grundstück. Die Haftung für Sachmängel wurde aus-
geschlossen. Die Beklagten hatten bereits im Jahr 2002 
ein selbstständiges Beweisverfahren eingeleitet, was 
u. a. die Feuchtigkeit in Kellerwänden zum Gegenstand 
hatte. Der damalige Sachverständige fand als Ursache 
eine mangelhafte Abdichtung der Kellerwände. Die 
jetzigen Kläger bemerkten diese Durchfeuchtung der 
Kellerwände im Jahr 2013 und machten Gewährleis-
tungsansprüche gegen die Beklagten geltend. Sie berie-
fen sich dabei auf ein arglistiges Verschweigen der man-
gelhaften Abdichtung und begehren daher Kosten für 
eine neue Kellerabdichtung in Höhe von 23.400,30 €. 
Die Beklagten berufen sich darauf, dass sich die Kläger 
nach dem Grundsatz „neu für alt“ die Wertsteigerung 
durch die Erneuerung der Kellerwände anrechnen las-
sen müssten. 

Das Berufungsgericht teilte weitgehend die Ansicht der 
Beklagten. Die durch den Sachverständigen festgestellte 
Lebensdauer einer solchen Abdichtung sei bereits über-
schritten.

Entscheidung
Wie auch das Berufungsgericht geht der BGH davon 
aus, dass ein Nacherfüllungsanspruch im Grundsatz 
bestehe, da der Mangel arglistig verschwiegen worden 
sei (§ 444 BGB). Eine Nachfristset zung war gem. § 281 
Abs. 1 Var. 2 BGB entbehrlich. 

Der BGH befasst sich sodann ausführlich mit der Frage, 
ob und in welchem Umfang nach den Grundsätzen „neu 
für alt“ Vorteile zu berücksichtigen sind, die der Käufer 
durch die Nacherfül lung erlangt. Hierzu fi nden sich in 
der Literatur unterschiedliche Auff assungen. Zum einen 
wird vertreten, dass der Käufer durch die Nachbesse-
rung nicht bessergestellt sein dürfe, als er stünde, wenn 

der Verkäufer von Anfang an ordnungsgemäß erfüllt 
hätte. Dagegen wendet eine andere Auff assung ein, dass 
eine Anspruchsgrundlage für eine Kostenbeteiligung 
des Käufers an den Kosten der Nacherfüllung fehle. Die 
Gegenrechte des Verkäufers seien in § 439 Abs. 6 BGB 
abschließend geregelt. Mehrheitlich wird hingegen eine 
diff erenzierende Auff assung vertreten, wonach eine 
Kostenbeteiligung des Käufers nach den Grundsätzen 
„neu für alt“ abzulehnen sei, wenn eine Nachbesserung 
nur durch den Ersatz der mangelbehafteten Teile durch 
neue Teile erfolge. Etwas anderes gelte dann, wenn an 
sonstigen Teilen der Kaufsache durch die Nachbesse-
rung ein Wertzuwachs eintrete. Diese Wertverbes serung 
habe sich der Käufer anrechnen zu lassen. 

Der BGH sah keinen Anlass, die Streitfrage insgesamt 
und abschließend zu entscheiden. Eine Beteiligung des 
Käufers an den Kosten der Nachbesserung einer ge-
brauchten mangelhaften Kaufsache scheide grundsätz-
lich dann aus, wenn sich der Vorteil des Käufers darin 
erschöpfe, dass die Kaufsache durch den zur Mangel-
beseitigung erforderlichen Ersatz eines mangelhaften 
Teils durch ein neues Teil einen Wertzuwachs erfahre 
oder dass der Käufer durch die längere Lebensdauer 
des ersetzten Teils Aufwendungen erspare. Ob darüber 
hinausgehende Vorteile angerechnet werden könnten, 
konnte der BGH off enlassen, da im vorliegenden Fall 
solche Vor teile nicht ersichtlich waren. Dieses Ergeb-
nis stützt der BGH maßgeblich darauf, dass der Ver-
käufer durch Nachbesserung lediglich seinen vertragli-
chen Pfl ichten nachkomme und hierfür grundsätzlich 
keinen Ausgleich verlangen könne. Kann der Mangel 
ausschließlich durch Einbau eines neueren, ggf. höher-
wertigen Teils beseitigt werden, so habe der Käufer hier-
auf einen An spruch, ohne sich an den Kosten beteiligen 
zu müssen. Der damit für den Käufer regelmäßig ver-
bundene Vorteil einer Werterhöhung der Sache sei eine 
unvermeidliche Folge des dem Käufer vom Gesetzgeber 
eingeräumten Nacherfüllungs anspruchs. Deshalb schei-
de eine allein an der längeren Lebensdauer des ersetzten 
Teils anknüpfende schematische Berücksichtigung eines 
Abzugs „neu für alt“ bei dem Schadenser satzanspruch 
statt der Leistung gem. §§ 437 Nr. 3, 280, 281 BGB aus. 
Unerheblich sei auch, dass der Käufer dem Verkäufer 
bei einem arglistig verschwiegenen Mangel keine Frist 
zur Nacherfül lung setzen müsse, da er nicht schlechter 
stehen dürfe als bei einer „nur“ mangelhaften Kaufsa-
che. Der Verkäufer sei ausreichend dadurch geschützt, 
dass der Nacherfüllungsanspruch gem. § 439 Abs. 3 S. 2 
BGB (jetzt: § 439 Abs. 4 S. 2 BGB) begrenzt sei. Könne 
nämlich der Verkäufer die Nachbesserung verweigern, 
weil sie mit unverhältnismäßigen Kosten verbunden sei, 
be schränke sich der Schadensersatzanspruch des Käu-
fers auf den Ersatz des mangelbedingten Minderwerts.


